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Barcode 

☐ Rechnung an Besitzer     Einsender/Praxisstempel 
☐ Befund an Besitzer 
 
   
 
       
        
        Kundennummer:  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grund der Untersuchung     Angaben zur Tollwutimpfung 
☐ Einreise in UK/Irland/Malta     
☐ Einreise Norwegen/Schweden     Impfstoff …………………………………… 
☐ Einreise EU     Chargennr. ………………………………… 
☐ Einreise andere: ……………………………  Tag der Impfung  …………………………. 
☐ Impftiterbestimmung (ohne Reiseabsichten, kein Zertifikat)   
 Probenmaterial: mindestens 1 ml Serum (nicht lipämisch und nicht hämolytisch) 
 
Hiermit gebe ich die Tollwut-Antikörperbestimmung in Auftrag und bestätige die Richtigkeit der oben                
gemachten Angaben. 
                        
________________________________________________________________________________            
Datum und Unterschrift der Tierärztin/ des –Arztes 
 

UNTERSUCHUNGSAUFTRAG TOLLWUT-ANTIKÖRPERBESTIMMUNG 
(HUND, KATZE, FRETTCHEN) 

Tierhalter 

Name,  
Vorname  
Straße, Nr.  
PLZ, Ort 

Land 

Unterschrift 

 

 

 

Tier   Hund  Katze  Frettchen 
Name 

Geburts- 
datum 

Geschlecht 

Datum Blut- 
entnahme 

Tätowie- 
rungs-Nr. 

Mikrochip- 
Nr. 

Datum Im- 
plantation 

 

 

 

 

 

 

 

Eine eindeutige 
Kennzeichnung 
des Tieres ist 
zwingend  
erforderlich; 
für die Einreise in das 
Vereinigte 
Königreich, Irland 
oder Malta muss ein 
Mikrochip vor der 
Impfung gesetzt 
werden. 
Ab Mitte 2011 ist der 
Mikrochip für alle EU-
Länder Pflicht. 

Bitte beachten Sie, 
dass keine weiteren 
Untersuchungen aus 
der eingesandten 
Serumprobe möglich 
sind. 
Bitte Probenröhrchen 
eindeutig beschriften. 

Die Bestimmungen 
der Einreiseländer 
erfordern vollständig 
ausgefüllte Anträge. 

Untersuchung erfolgt 
nur mit vollständig 
ausgefülltem Antrag. 
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   Tollwut-AK- 
                Titerbestimmung  
 
 
 

 
1. Formular „UNTERSUCHUNGSAUFTRAG TOLLWUT-ANTIKÖRPERBESTIMMUNG“ 

 als PDF von unserer Webseite herunterladen oder als Materialanforderung 
 bei Antech bestellen. 

2. Der Untersuchungsantrag muss vollständig ausgefüllt vorliegen. 
3. Sind Sie bereits Kunde von Antech geben Sie bitte auch Ihre Kundennummer an. 
4. Alle Proben müssen eindeutig gekennzeichnet sein, d.h. die Angaben auf dem 

 Probengefäß und auf dem Auftragsschein müssen identisch sein. 
 Für Kunden von Antech: 
 Zur eindeutigen Probenidentifikation versehen Sie bitte das Probengefäß als auch 
 den Tollwut-Auftragsschein mit je einem Barcodeetikett von einem Ihrer vorhandenen 
 Untersuchungsauftragsscheine von Antech. Um weitere Einsendungen unter 
 derselben Barcodenummer zu vermeiden, heften Sie diesen unbeschrifteten Schein 
 an den Tollwutantrag. 
 Für Neukunden, oder wenn kein Untersuchungsantrag zur Hand: 
 Beschriften Sie in diesem Fall das Probengefäß mit dem Namen des Tierbesitzers 
 sowie dem Namen und der Chipnummer des Tieres, analog dem zughörigen 
 Auftragsschein. 

5. Probenmaterial: mind. 1 ml Serum (nicht lipämisch, nicht hämolytisch); 
 Untersuchungen aus Plasma sind nicht möglich. 
 Bitte beachten Sie, dass keine weiteren Untersuchungen aus der eingesandten 
 Serumprobe möglich sind. 

6. Untersuchungsdauer: ca. 1 Woche 
7. Bitte unterschreiben Sie den Auftrag, um Ihre Angaben zu bestätigen. 

 Bei Rechnung an den Tierbesitzer benötigen wir auch die Unterschrift des Tierhalters. 
 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen Einreisebestimmungen 
gemäß der EU-Verordnung 998/2003 bzw. informieren 
sich vor Reisen in außereuropäische Länder über 
die dort geltenden Voraussetzungen. 
 
Eine eindeutige Kennzeichnung des 
Tieres ist zwingend erforderlich. 
Für die Einreise in EU Länder muss 
jedes Tier mit Ende der Übergangsfrist 
in 2011, mit einem Mikrochip 
gekennzeichnet sein. 
Die Kennzeichnung muss vor der 
Impfung erfolgen. 
 
 

 
SO 
FUNKTIONIERTS! 


